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HONORARANPASSUNGEN:  

Neuerungen im HZV-Vertrag mit der Techniker Krankenkasse und der IKK classic 

 

 

Liebe Hausärztinnen und Hausärzte, liebe Praxisteams, 

 

wir freuen uns sehr, dass wir dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren engagierten 

Vertragspartnern Techniker Krankenkasse und IKK classic unsere Vertragsverhandlungen heute 

erfolgreich abschließen konnten. Ab Q3/2020 werden die Interimsvereinbarungen zur 

Chronikerpauschale P3 in den jeweiligen Verträgen durch dauerhafte Chroniker-Regelungen 

ersetzt. Die Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) wird damit noch einheitlicher und einfacher für 

Sie!  

 

Änderungen im HZV-Vertrag mit der IKK classic zum 01.07.2020 

 

1. Erhöhung der Pauschalen 
 

Pauschale P1 P2 
P3 

(angelehnt an G-BA) 

Vertreter- 

pauschale 

Betrag  

bis 30.06.2020 
60 Euro 40 Euro 23 Euro 20 Euro 

Betrag 

ab 01.07.2020 
65 Euro 43 Euro 25 Euro 43 Euro 

 

2. Anpassungen der Präventionsleistungen 
 

Die Einzelleistungen Krebsvorsorge Mann und Hautkrebsscreening entfallen und sind zukünftig 

mit den Pauschalen abgedeckt. Der Zuschlag auf den erweiterten Gesundheits-Check-Up wird in 

eine Einzelleistung in Höhe von 36 Euro überführt. Ab dem 36. Lebensjahr ist dieser einmal in 

zwei Kalenderjahren abrechenbar. Die Vergütung der Kindervorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 

sowie J1 wird von 30 auf 45 Euro pro Untersuchung erhöht.   

      

      

Wichtige Informationen 

zum HZV-Vertrag mit der 

Techniker Krankenkasse  

und der IKK classic 

      

      



 

 

 

      
 

H

 

Änderungen im HZV-Vertrag mit der Techniker Krankenkasse zum 01.07.2020 

 

1. Erhöhung der Zuschläge und Pauschalen 
 

Zuschlag / 

Pauschale 

P3 
(angelehnt an G-BA) 

VERAH-

Zuschlag 

auf P3 

Vertreter- / 

Zielauftrags 

pauschale 

Psychosomatik 

Betrag  

bis 30.06.2020 
22 Euro 5 Euro 17,50 Euro 

20 Euro 

pro EL 

Betrag 

ab 01.07.2020 
22 Euro 8 Euro 20 Euro 

21 Euro 

Zuschlag auf P1 

 

Die Versorgungsmodule Diabetes und Hypertonie werden als Einzelleistungen in Höhe von 

jeweils 20 Euro in den Vertrag aufgenommen. Bitte beachten Sie, dass die Abrechnungsziffern 

erst ab der Auslieferung des Anforderungskatalog Q4/2020 in Ihrer Software vorhanden sind. Die 

Ziffern können dann rückwirkend ab dem 01.07.2020 eingereicht und abgerechnet werden. 

 

Wie der Tabelle zu entnehmen, entfallen die Psychosomatik-Einzelleistungen 35100 und 35110 

und werden in einen Psychosomatik-Zuschlag auf die P1 in Höhe von 21,- € überführt. Die Ziffern 

35100 und 35110 können in Q3/2020 noch in Ihrer Software dokumentiert werden. Da sie jedoch 

ab 01.07.2020 kein Vertragsbestandteil mehr sind, werden sie bei der Abrechnungserstellung 

Q3/2020 abgelehnt. 

 

Die neuen Vertragsunterlagen mit allen Änderungen finden Sie jederzeit online auf hausarzt-

bw.de/vertragsunterlagen. Wenn Sie aufgrund der Änderungen in Zukunft nicht mehr an einem 

der genannten HZV-Verträgen teilnehmen möchten, sind Sie berechtigt, den Änderungen 

spätestens bis zum 31.08.2020 gegenüber der Hausärztlichen Vertragsgemeinschaft AG (HÄVG) 

zu widersprechen. In diesem Fall wird Ihre Teilnahme am entsprechenden Vertrag umgehend 

beendet. Um dieses Widerspruchsrecht auszuüben, faxen Sie Ihren Widerspruch bitte an +49 (0) 

711 21 747-699.  

 

Wenn Sie weitere Fragen haben, dann steht Ihnen das Team unserer Praxisberatung telefonisch 
unter +49 (0) 711 21 747-600 oder per Mail an praxisberatung@hausarzt-bw.de jederzeit mit Rat 
und Tat zur Seite. 
 

Ihr 

 

Johannes Oberle 

Teamleitung Vertragsmanagement 

Hausärztliche Vertragsgemeinschaft AG Regionaldirektion Süd
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